
geordnet, sondern umgekehrt, die Ausrich- vergleichen mit den Positionen zweier be-
tung auf die Liebe sel das erste und aus ihr kannter ° Theologen. ber alls Aus-
ergebe sich als überquellende Fülle das Hin- gangspunkt nımmt lediglich wel An-
streben Z ind. sprachen D’ius XII und eın Monitum des
Czapiewski untersucht die Naturrechtspro- Offiziums die Situationsethik VvVo

blematik ın der Enzyklika. Er ill die - Februar 1956, hne mit einem Wort auf
die verschiedenen Traditionen innerhalb derscheinend unzulängliche Verwendung des

Naturrechtsgedankens darin nicht, wıe kath Kirche bezüglich der ausnahmslosen
viele tun, um Anlaß nehmen, das Natur- Geltung naturrechtlicher Satze hinzuweisen.
recht überhaupt abzulehnen. Im Gegenteil, Es dürfte nicht entgangen sein, daß auch
wenn auch die Forderungen der eın vorsichtiger Theologe wıe der Al-
Enzyklika Einwände hat, meint doch, daß fons von Liguori lehrte, daß Epikie auch
einzig und allein iıne richtige Interpreta- Platz greifen ann bezüglich Ormulierun-
ton des Naturrechtes ıIn der Lage sel, das en des natürlichen Sıttengesetzes Theolo-
ethische Problem einer verantwortlichen El- &1a moralis, liber L Iract {1 ed Gaude
ternschaft allseits befriedigend lösen. 1, 163) Mehrtach ıst 1 Buche 1ine aus-
Koester endlich kritisiert In maßvoller Weise nahmslose Geltung der Formulierungen des
die Enzyklika aus ärztlicher Sicht 7Zu beach- natürlichen Sittengesetzes miit der Annahme

eines Naturrechts schlechthin verwechseltten ıst seine grundsätzliche Einstellung: „Die
rechte Ordnung der Weitergabe menschli- (z 37)
chen Lebens erforschen und ihre der glaubt aufzeigen können, da ın der
Würde des Menschen, des SaANZCN Menschen Gedankenwelt Vo  - Barth etwas wie
entsprechenden Gesetzmäßigkeiten heraus- natürliches Sittengesetz Sar keinen Platz ha-
zufinden, ist Aufgabe un PfAlicht auch der ben kann, weil e5 für ihn „keine Ethik
Ärzte und Wissenschaftler Nur iel außerhalb des Wortes Gotte: gibt 34) Er
konnte angedeutet werden, daß sich Ärzte übersieht jedoch dabei die besondere Bedeu-
und Wissenschaftler als Fachleute bestimm- tung, die „Wort Gottes‘ bei Barth hat, der
ter Bereiche des menschlichen Lebens auf- ın allem Iun Gottes in der Geschichte eın
gerufen fühlen, uch als gläubige Christen Wort Gottes sieht, freilich nicht neben hri-

stus, sondern ın einer universalistisch chri-un 1n voller Achtung des Lehramtes der
Kirche, die Diskussion weiterzuführen. Die stozentrischen Schau Es ist erstaunlich, daß
große Fülle ständig Neu hinzukommender das Buch Vo Karlheinz Peschke Natur-
wissenschaftlicher Fakten zwingt uns dazu, recht In der Kontroverse (Kritik n  * heo-
uUNnsere Meinungen täglich in rage stel- logie der kath Lehre Vo  - Naturrecht und
len ınd fortzuentwickeln” (189 natürlicher Sittlichkeit, Salzburg über-
uch in den scharfsinnigen Untersuchungen haupt nicht erwähnt und sich m* keinem
der TEl Autoren kann INa  - das eine der Wort über seine ZaNZ anders gearteten Er-
andere ın Frage stellen. Wenn SiE selbst gebnisse auseinandersetzt. Es lohnt sich,
azu bereit sind, annn INa  — ihre Beiträge diese beiden Bücher miteinander verglei-
als wertvolle Hilfen einer besseren Be- chen, wWwenn man sehen will, wIıe verschieden
wältigung der durch die heutigen Gegeben- ein ökumenischer Dialog ber 5 grund-
heiten un die Enzyklika aufgeworfenen legende Fragen aussehen ann. kommt
Fragen ansehen. einem sehr pessimistischen Urteil ber den
ıen arl Hörmann tiefen Graben zwischen kath Uun: NgEthik Dieser Graben würde nicht unüber-
GUNTHOÖR ANSELM, Entscheidung SECSEN schreitbar erscheinen, wenn Iman die
das Gesetz. Die Stellung der Kirche, arl Breite echt kath Tradition un gegenwar-
Barths un Helmut Thielickes Zur Situations- tiger Theologie erns nähme un die evang.ethik (Wort un Weisung. Schriften ZUr Theologen gründlicher unter Berücksichti-
Seelsorge und Lebensordnung der katholi- SunNng ihres verschiedenen Vokabulars un
schen Kirche, 93,) Seelsorge VI Frei- ihrer Grundanliegen studierte. Vor allem
burg 1969 Kart., lam. 9,8  © durfte das Buch Christengemeinde und Bür-

gergemeinde VvVo Barth nicht unberück-Das fMüssig geschriebene Büchlein enthält
eine enge gu Gedanken un Anregun- sichtigt bleiben. In das Anliegen Vo Thie-
en Es ll dem ökumenischen Dialog die- icke hat sich meines Erachtens besser
nen un uASt dementsprechend In einem ITeN!- eingefühlt als ın die Konzeption VO Barth
schen TIon geschrieben. Seelsorger, die aus ber insgesamt il] mır scheinen, daß
der juridisch kasuistischen Schule der Mo- Aur schwer einen Zugang dem heils-

werden 1er sehr geschichtlichen Denken S Theologenraltheologie kommen,
sanft einige Schritte vorwaärts geführt gesichts aller menschlichen Erfahrung un
einem mehr existentiellen Verständnis der Überlegung bezüglich menschlicher Sittlich-
Sittlichkeit. keit findet. Barth hat durchaus Platz
Es melden sich jedoch auch einige ernste für menschliche Erfahrung, wenn SLC Hör-
Bedenken gegen Methode und Schlußfolge- bereitschaft un demütige Hingabe das

ute ist  7 enn begegnet der Mensch 11 -ruNngen il] die Lehre der Kirche
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geordnet, sondern umgekehrt, die Ausrich­
tung auf die Liebe sei das e11s te und aus ihr 
ergebe sich als überquellende Fülle das Hin­
streben Zlllffi Kind. 
Cznpiewski untersucht die Naturrechtspro­
blematik in der Enzyklika. -Er will die an­
scheinend unzulängiliche Verwendung des 
Naturrechtsgedankens darin n icht, wie es 
viele tun, zum Anlaß nehmen, das Natur­
recht überh a'upt abzulehnen. Im Gegenteil, 
wenn er auch gegen die Forderungen der 
Enzyklika Einwände hat, meint er doch, da ß 
einzig und allein eine richtige Interpreta­
tion des Naturrechtes in der Lage sei, das 
e thische Problem einer veran twortlichen El­
ternschaft ,allseits befriedigend zu lösen. 
Koester endlich kritisiert in rma ßvoller Weise 
die Enzyklika aus ärztlicher Sicht. Zu beach­
ten ist seine grundsät2iliche Ein stellung: ,,D ie 
rechte Ordnung der Weitergabe menschli­
chen Lebens zu erfoilSchen und ihre der 
Wür<le des Mensd,en, des ganzen Menschen 
entsprechenden Gesetzmäßigkeiten h era'us­
zufinden, ist Aufgabe und Pflicht auch der 
Ärzte und Wissenschaftler . . . Nur so viel 
konnte angedeutet werden, daß sich Ärzte 
und Wissenschaftler a ls Fachleute bes timm­
ter Bereiche des men schlid,en Leben s auf­
gerufen fühlen, auch .als gfäubige Christen 
und in voller Adltung des Lehramtes der 
Kirche, die D iskussion weiterzufüh ren. Die 
große Fülle s tändig n eu h inzukommender 
wissenschaftlicher Fakten zwingt uns dazu, 
unsere Meinungen täglich in Frage zu stel­
len und fortzuentwickeln" (189 f). 
Auch in den scharfs innigen Untersuchungen 
der drei Autoren kann man das eine oder 
andere in Frage stellen. Wenn sie selbst 
dazu bereit sind, kann man ihre Beiträge 
als wertvolle Hilfen zu einer besseren Be­
wältigung der durch die heu tigen Gegeben­
heiten und die Enzyklika aufgeworfenen 
Fragen ansehen. 
Wien Knrl Hörmann 

GÜNTHÖR ANSELM, E11tsdieidrmg gegen 
dns Gesetz. Die Stellung der Kirche, Karl 
Barths und Helmut Thielickes zur Situalions­
ethik. (Wort und Weisung. Schriften zur 
Seelsorge und Lebensordnung der katholi­
schen Kirche, Bd. 7.) (93.) Seelsorge V., Frei­
b u11g 1969. Kar,I., 1am. DM 9.80. 
Das flüss ig geschriebene Büd,lein enthält 
eine M enge guter Gedanken und Anregun­
gen. Es will dem ö kumenisd, en Dialog die­
nen und ti.s t dementsprechend in einem ireni­
schen Ton geschrieben. Seelsorger, die aus 
der juridisch kasuistischen Schule der Mo­
raltheologie k,ommen, wer-den h ier sehr 
sanft einige Schritte vorwärts geführt zu 
einem mehr existentiellen Verständnis der 
Sittlichkeit. 
Es melden sie~ jedoch auch ein ige ernste 
Bedenken gegen Methode und Schlußfolge­
rungen an. G. will d ie Lehre ~er Kirche 
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vergleichen mit den Positionen zweier b e­
kannter evang. Theologen. Aber a ls A us­
gangspunkt nimmt er lediglich zwei An­
sprachen Pius XII. und ein Monitum des 
HI. Offiziums gegen die Situationsethik vom 
2. Februar 1956, ohne mit einem Wort au f 
die verschiedenen T11aditionen innerh a'lb der 
kath. Kirche bezüglich der ausnahmslosen 
Geltung na lu rrechtlicher Sätze h inzuweisen. 
Es dürfte G. nicht entgan gen sein, daß auch 
ein so vorsichtiger Theologe wie der hl. Al­
fons von Liguori lelirte, daß Epikie auch 
Platz greifen kann bezüglich Formulierun­
gen des natiirlichen Sittengesetzes (Theolo­
gia moralis, liber I, Tract. II ed. Gaude 
Bd. I, 163). Meh rfach ist im Buche eine a·us­
nahmsilose G eltung der Formulierungen des 
natürlichen Si ttengesetzes mit der Annahme 
eines Naturrechts schlechth in verwechselt 
(z. B. 5. 37). 
G. glaubt aufzeigen zu können, daß in der 
Gedankenwelt von K. Barth so etwas wie 
natürliches Sittengesetz gar keinen Platz ha­
ben kann, weil es für ihn „keine ,Ethik 
außerhalb des Wortes Gottes" gibt (34). Er 
übers ieht jedoch da'bei die besondere Bedeu­
tung, die „Wort Gottes" bei Barth hat, der 
in allem Tun Gottes in der Geschichte ein 
Wort Gottes sieht, frellich nicht neben Chri­
stus, sondern in einer universalistisch ch-ri­
stozentrischen Schau. Es ist erstaunlich, daß 
G. das Buch von Karlhei nz Peschke Nntur­
red1t in der Kontroverse (Kritik evang. Theo­
logie an der kath. Lehre von Naturrecht und 
natürlicher Sittlichkeit, Salzburg 1967) über­
haupt n icht erwähnt und s ich mit keinem 
Wort über seine ganz a'nders gearteten Er­
gebnisse auseinandersetzt. Es lohnt sich, 
diese beiden Bücher miteinander zu verg.Jei­
chen, wenn ma"n isehen wiN, wie venschieden 
ein ökumenischer Dialog über so grund­
legende Fragen aussehen kann. G. kommt zu 
einem sehr pessimistischen Urteil über den 
tiefen Graben zwischen kath. und evang. 
Ethik. Dieser Graben würde nicht unüber­
sch reitbar erscheinen, wenn man die ganze 
Breite echt kath. Tradition und gegenwär­
tiger Theologie ernst nähme und die eva·ng. 
T heologen gründlicher unter Berücksichti­
gung ihres verschiedenen Vokabulars und 
ihrer Grundanl ie~en studierte. Vor allem 
durfte das Buch Christengemeinde 1111d Biir­
gergemeinde von K. Barth nicht unberück­
sirntigt bleiben. In das Anliegen von Thie­
licke hat sich G. meines Erachtens besser 
eingefühlt als in die Konzeption von Barth. 
Aber insgesamt will mi.r scheinen, daß G. 
nur schwer einen Zugang zu dem heil s­
geschichblichen Denke.n evang. Theologen an­
gesichts aller menschlirnen Erfahrung und 
Überlegung bezüglich menschlicher Sittlich­
keit findet. Ba"rth hat z. B. durchaus Platz 
für menschliche Erfahrung, wenn sie Hör­
bereitschaft und demütige H ingabe an das 
Gute ist ; denn so begegnet der Mensch ir-



gyendwie dem Worte Gottes und ıst nicht Nüchternheit vorgetragene Antwort ange-
hne die Gnade Christi. Was Barth radikal baten WIT azu seıtens der Kanonisten,
verwirft, können uch WIr verwerfen: selbst- denen manchmal unterschwellig un unbe-
herrliches Verfügen au eigener Vernunft sehen die Schuld einer Verhärtung der
un!: 1Nne Ethik, die sich neben ‚ristus be- Fronten zugeschoben wird
haupten 1l Wenn Barth ın der bisweilen ach einer kurzen Einleitung ber die Auftf-
hart tormulierten Ablehnung einer absolu- fassung der Urkirche hinsichtlich Priester-

vVo Naturrechts-ten Allgemeingültigkeit tum, Ehe un: Enthaltsamkeit werden 1er
thesen zu weit geht, mussen WIr doch Zeitabschnitte untersucht: Die eit Vo
ebenfalls zugeben, da ın der kath Na- twa 3A00 bis ZU Ende des Pontifikates
turrechtsliehre bisweilen allzu absolut —- Gregors (604), ın der die erste große
g1ng. Zölibatsbewegung entstand. Die Periode
Rom Bernhard Häring Vo 604 bis 1049 Leo 1X.), während der die

entstandene Bewegung uch bei den Neu
christianisierten Völkern Fuß fassen sollte.RENE, UIne morale UN monde Die gregorianische Reform als Wende-

CN mutatıiıon. (Reponses Chretiennes.)
Duculat, Gembloux (Belgique) 1969 Kart., punkt der Auffassung ber die Priesterehe.
lam. 185.—. Die eit der beiden ersten Laterankon-

zilien, die ZU rdo als einem tren-
Das Buch, dem der Präsident der Repu- nenden Ehehindernis Fführt
blik Senegal das Vorwort geschrieben hat,
bietet e117ve Gesamtschau aller aktuellen Welt- Die thematische Gliederung ergab sich aus

probleme; ist eine echte Zeitdiagnose und den Fragen: Wurden Verheiratete geweiht?
Welche Forderungen gab für verheiratetebleibt als Laienmoral hne Ratlosigkeit - Kleriker? Durften Geweihte noch heiraten?t1g und klar keine Antwort schuldig. VE wWar VF legt dar, da VO  —; Anfang eineExeget Seminar der Mission de krance,

nat aber uch viele moraltheologische un! juristische Regelung der Klerikerehen m 1*

gesellschaftswissenschaftliche Monographien konkreten Forderungen uch an die Frauen
verftaßt. Als echter Franzose schreibt le- gab Zwar wurde die Praxis der alten Kir-

che übernommen un daher die Weihe Vobendig und dynamisch, hervorzuheben 1st Verheirateten immer erlaubt, doch wurdensSpine Menschlichkeit und Menschenliebe, auf- diese auch Zur strikten Enthaltsamkeit Ingeschlossen für Neues un Neudurchdachtes
bleibt maßvoll in der Abschätzung und ihrer Ehe angehalten (Synode vo Elvira

306) Diese ıIn einer gewissen Verach-solid 1 Denken un: 1ın der Formulierung. tung des ‚„weltlichen” Ehestandes wurzelndeCoste ıs eın Meister ın der Klärung, Popu- Forderung („Der Beischlaf macht kultus-larisierung Un Christianisierung moderner
Begriffe, ausgezeichnet sind die Ab- unfähig”) ahm immer krassere Formen A

handlungen ber Politik, Wirtschaft und Re- Da eine totale Enthaltsamkeit den Men-
volution. Der Bibliker Coste kommt immer schen chlechthin überforderte un die Rechte

der Ehefrau des Geistlichen überhaupt nichtwieder auf das Evangelium zurück un gzibt versuchte die Kirche VorVO daher kostbare Hinweise Für ıne gube berücksichtigte,
bibl Moraltheologie un Für die Lösung VOo.  -

allem 1m Westen miıt zahllosen Gesetzen un
manchmal ztemlich fragwürdigen SanktionenZeitfragen 1m Lichte des Evangeliums. das ursprüngliche Ideal Z sichern, bisWer sich für christliche Lösungen der Pro- schließlich selbst der natürliche Gebrauch derbleme eıt interessient, wird in der

Schrift e1n ohnende un instruktive Lek- Ehe ZUuUr ‚„fornicatio” degradiert wurde. Die
tüure inden. Idealpädagogik machte einem mMgorosen Ju-

ridismus Platz Auf einem soölchen Hinter-
INZ arl Böcklinger grund konnte sSich der eigentliche Zölibats-

gedanke 1Ur sehr schwer behaupten. Die
KIR  HENRE  HT verschiedenen Ansätze ZUr Reform (in den
BOLELENS Die Klerikerehe In der

Jahren 300—700 SOWIE die Jahrtausend-
wende) unterlagen dem stärkeren Leben ImGesetzgebung der Kirche Anter besonderer Alltag, da die Geistlichen un uch das olkBerücksichtigung der Strafe. Eine rechts- sich 1m wesentlichen nicht davon ansprechengeschichtliche Untersuchung Vo  - den Antän-

gen der Kirche bis zu Jahre 1139
ließen. Dennoch yab der kirchliche G eset7-
geber dem praktischen Widerstand der Kle-

Schöningh, Paderborn 1968 Kart., 18.50 riker nicht ach un ührte 1139 da's tren-
Obwohl sich manche Fragestellungen heute nende Ehehindernis ein, 5 da{fß wenigstens 1ın
verschoben haben dürften, bereichern histo- der abendländischen Kirche Weihe un Ehe
rische Forschungen dieser Art die gegenwar- als unvereinbar galten, obwohl S1e das prin-
tig ımmer drängender werdende Diskussion zipiell 1m ersten Jahrtausend der Kirchen-
um den ınn priesterlicher Ehelosigkeit. Da- geschichte nicht Eine Eheschließung
bei empfindet der Leser als nützlich und ach der Weihe galt jedoch se1t frühester
wohltuend, e1ne sölche wissenschaft- eit 1m Westen wWwIıe 1m Osten als unstatt-

haftich klar fundierte un miıt der gebotenen

393

gen.dwie dem Worte Gottes W1d ist nicht 
ohne die Gnade Christi. Was Barth radikal 
verwirft, können auch wir verwerfen : selbst­
herrliches Ver-fü~en. aus .eigener Vernunft 
und eine Ebhik, die sich nebe.n Christus be­
haupten will. W enn Barth in der bisweiJen 
hart formulierten. Ablehnung einer absolu­
ten Allgemeingültigkeit von Naturrechts ­
thesen zu weit geht, so müssen wir doch 
eben.falls zugeben, daß es in der kath. Na­
turrechtslehre bisweilen allzu absolut zu­
ging. 
Rom Bernhard Häring 

COSTE RENE, Une morale pour 1111 111011de 
en mutntion. (Reponses Ch.retiennes.) (216.) 
Duculot, Gembloux (Belgique) 1969. K,art., 
1am. FB 185.- . 

Das Buch, zu dem der Präsident der Repu­
blik Senegal das Vorwort geschrieben hat, 
bietet ein'f! Gesamtschau aller aktuellen Welt­
probleme; es ist eine echte Zeitdiagnose und 
bleibt als La"ienmoral ohne Ratilosigkeit mu­
tig und klar keine Antwort schul·dig. Vf. war 
Exeget am Seminar der Mission ,de Erance, 
hat aber auch viele moraltheologische und 
geseLlschaftswissenschaftliche Monographien 
verfaßt. Ms echter Franzose schreibt er le­
bendig und dynamisch, hervorzuheben ist 
seine Menschlichkeit und Menschenliebe, auf­
geschlossen für Neues und Neudurchdachtes 
bleibt er ma•ßvoll in der Abschätzung und 
solid im Denkien und in d er Formulierung. 
Coste ist ein Meister in ·der Klärung, Popu­
larisienmg und Christianisierung moderner 
Begriffe, ausgezeichnet sind z. B. die Ab­
handlungen über Politik, Wir,tschaft und Re­
volution. Der Bibliker Coste kommt immer 
wieder auf das Evangelium zu rück und gibt 
von da.her ~ostbare Hinweise für eine guhe 
bibJ. Moraltheologie und für die Lösung von 
Zeitfragen im lichte des Ev-angeliums. 
Wer sich .für christliche Lösungen der Pro­
bleme unserer Zeit interessierit, wird in der 
Schrift eine lohnende und instrukt ive Lek-
türe finden, '" 
Linz Karl Böcklinger 

KIRCHENRECH T 

BOELENS MARTIN, Die Klerikerelie in der 
Gesetzgebung der Kirche unter besonderer 
Berücksichtigung der Strafe. Eine rechts­
geschichtliche Untersuchung von den Anfän­
gen der Kirche bis zum JaJ,re 1139. (192.) 
Schön,i.ngh, Piaderborn 1968. K,art., DM 18.50. 
Obwohl sich manche Fragestellungen heute 
verschoben haben dürfüen, bereichern histo­
rische Forschungen dieser Art die gegenwär­
tig immer ,drängender wer-den.de Diskussion 
um den Sinn priesterlicher Ehelosigkeit. Da­
bei empfindet es der Leser als nützlich und 
wohltuend, wenn eine solche wissenschaft­
lich klar fundierte und mit der gebotenen 

Niich~ernheit vorgetra·gene Antwort ange­
boten wird, dazu sei tens der Kanonisten, 
denen manchmal unterschwellig und unbe­
sehen d~e Schuld an einer Verhär.tung der 
Fronten zugeschoben wird. 
Nach einer kurzen Einleitung über die Auf­
~assung der Urkirche hinsichblich Priester­
tum, Ehe und Enthaltsamkeit werden vier 
Zeitabschnitte untersucht: 1. Die Zeit von 
etwa 300 bis zum Ende des Pontifikates 
Gregors 1. (604), in der die er,s,te große 
Zölibatsbewegung entstand. 2. Die Periode 
von 604 bis 1049 (Leo IX.), während der die 
entstandene Bewegung auch bei den neu 
christianisierten Völkern Fuß fassen sollte. 
3. Die gregoria"nische Reform a'ls Wende­
punkt der Auffassung über die Priesterehe. 
4. Die Zeit der beiden ersten Laterankon­
zilien, die zum ordo sacer als einem tren­
nenden Ehehindernis führt. 
Di-e ,thematische Gliederung ergab sich aus 
den Fragen: Wurden Verheiratete geweiht? 
Welche Forderungen gab es für verheiratete 
Kleriker? Durften Geweihte noch heiraten? 
Vf. legt dar, daß es von Anfang an ieine 
juristische Rege1ung der Klerikerehen mit 
konkreten For<lerW1gen auch a'n die faauen 
gab. Zwar wurde die Praxis der aJ.ten Kir­
che iibemommen und daher die Weihe von 
Ver.heirateben immer erlaubt, doch wurden 
diese auch zur strikten Enthaltsamkeit in 
ihr.er Ehe angehalten (Synode von Elvira 
um 306). Diese in einer gewissen V-erach­
tung des „weltlichen" Ehestandes wurzelnde 
Forderung (,,Der ,Beischl-af macht kultus­
unfähig") nahm immer krassene Formen an : 
Da eine •tota1le EnbhaLtsamkeit den Men­
schen schlechthin über~ordert,e und die Rechte 
der Eh.efrau des Geistlichen überhaupt nicht 
berücksichtigte, versuchte die Kirche vor 
aUem im Wesben mit zahllosen Gesetzen und 
manchmal ziemlich fragwiir,digen Sanktionen 
das ursprüngliche Ideal zu sichern, bis 
schließlich ,selbst der natürliche Gebr-auch der 
Ehe zur „fornicatio" degradiert wurde. Die 
Ldealpädagogik machte einem rigorosen Ju­
ridismus Platz. Auf einem solchen Hinter­
grund konnte sich der eig'f!ntliche Zölibats­
gedanke nur sehr schwer behaupten. D ie 
verschiedenen Ansätze zur Reform (in den 
Jahren 300-700 sowie um die Jahrtausend­
wende) unterlagen ,dem s tärkeren Leben im 
Alltag, da die Geistlichen und auch das Volk 
sid1 im wesentlichen nicht davon ansprechen 
lieBen. D ennoch gab der kirchliche Ges.etz­
geber dem praktischen Widerstand der Kle­
riker nicht nach und führte 1139 da"s tren­
nende Ehehindernis ein, so daß wenigstens in 
der abendländischen Kirche Weihe und Ehe 
als unver.einbar galten, obwohl sie das prin­
zipieU im ersten Jahrtausend der Kirchen­
geschicht-e nicht waren. Eine Eheschließung 
nach der Weihe galt jedoch iseit frühes ter 
Zeit im Westen wie im O sten als unstatt­
haft. 
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